
 
      

     
 

Voraussetzung, für den Einbau einer fließenden Beschüttung 

 
1. Zugluft, (Fenster u. Türen nicht verschlissen, sondern kippen) 

2. Vorarbeiten: 

 Abschalungen, Stiegenhaus, Hauseingang, Übergänge. 

 Sollten die Vorarbeiten bis zum vereinbarten Termin nicht abgeschlossen sein, 

trägt der Auftraggeber  alle anfallenden Kosten.  

 Ab denn 2 Tag begehbar. 

 Alle Leitungen müssen am Boden so befestigt sein, das kein Auftrieb möglich 

ist. 

Für die Beschüttung muss der Untergrund besenrein sein 


